
	

Interessensvertreter	fordern	von	zukün0iger	Landesregierung:			

Neue	Leistungen,	klare	Kompetenzen	und	mehr	Mitbes?mmung	
für	Menschen	mit	Behinderungen	
Graz	(29.	November	2019)	Anlässlich	des	bevorstehenden	Interna>onalen	Tages	der	Menschen	mit	
Behinderungen	am	3.	Dezember	präsen>erten	heute	VormiHag	die	AnwaltschaJ	für	Menschen	mit	
Behinderung,	 der	 Unabhängige	Monitoringausschuss	 zur	 Überwachung	 der	 UN-Konven>on	 über	
die	Rechte	von	Menschen	mit	Behinderungen,	der	Verein	Achterbahn	–	PlaUorm	 für	Menschen	
mit	 psychischen	 Beeinträch>gungen	 und	 Selbstbes>mmt	 Leben	 Steiermark	 ihre	 zentralen	
Forderungen	an	die	künJige	Steiermärkische	Landesregierung.	

Behindertenanwalt	 Siegfried	 Suppan	 unterstrich	 die	 bereits	 von	 vielen	 Seiten	 festgestellte	
Notwendigkeit,	 das	 derzeit	 geltende	 Behindertengesetz	 aus	 dem	 Jahr	 2004	 zu	 novellieren	 und	
damit	auf	die	seither	eingetretenen	Entwicklungen	auch	auf	gesetzlicher	Ebene	zu	reagieren.	So	sei	
bei	allen	Leistungen	für	Menschen	mit	Behinderungen	ein	wesentlich	stärkeres	Augenmerk	auf	die	
Bedarfe,	 Fähigkeiten	 und	 Interessen	 der	 einzelnen	 Personen	 zu	 legen.	 „Wir	 benö>gen	 eine	
wesentlich	 flexiblere	 Leistungsgestaltung,	 um	 dem	 verbindlichen	 Ziel	 einer	 weitestgehend	
gleichberech>gten	Teilnahme	von	Menschen	mit	Behinderungen	 in	 allen	 Lebensbereichen	näher	
zu	 kommen“.	 Die	 Abkehr	 von	 der	 derzeit	 festgelegten	 schema>schen	 LeistungspaleHe,	 eine	
Ausweitung	 der	 Anspruchsberech>gung	 für	 Geldleistungen	 und	 eine	 damit	 verbundene	
Neugestaltung	 des	 Zuerkennungsverfahrens	 durch	 bes>mmende	 Beteiligung	 des	 jeweiligen	
behinderten	Menschen	 seien	 wesentliche	 Voraussetzungen	 für	 eine	 zukunJsträch>ge	 Poli>k	 im	
Sinne	der	UN-Behindertenrechtskonven>on,	so	Suppan.	

Eine	 der	 drängendsten	 Aufgaben	 sieht	 er	 auch	 darin,	 verstärkt	 Ini>a>ven	 zur	 gleichberech>gten	
Teilnahme	von	Kindern	und	Jugendlichen	mit	Behinderung	 im	Bildungssektor	zu	setzen,	worin	er	
einen	entscheidenden	Faktor	zur	Verwirklichung	der	Inklusionsziele	sieht.	„Die	Zusammenführung	
der	 Zuständigkeit	 für	 die	 Feststellung	 und	 Gewährung	 der	 Ressourcen	 für	 einen	 inklusiven	
Unterricht	 ist	 längst	 fällig“	 kri>siert	 er	 das	 Fehlen	 einer	 ressortübergreifenden	 Lösung	 eines	 seit	
Jahren	bekannten	grundlegenden	Problems.	

Der	 Vorsitzende	 des	Monitoringausschusses,	 Heinz	 Sailer,	 stellte	 klar,	 dass	 die	 Einbeziehung	 von	
Menschen	 mit	 Behinderungen	 in	 alle	 sie	 betreffende	 Gesetzesvorhaben	 eine	 wesentliche	
Verpflichtung	 für	 alle	 Poli>kbereiche	 darstellt.	 „Es	 reicht	 nicht	 aus,	 wenn	 wir	 in	 die	
Sozialgesetzgebung	 eingebunden	 werden.	Menschen	mit	 Behinderungen	 sind,	 wie	 alle	 anderen	
Personen	 auch,	 in	 vielen	 Bereichen	 von	 Regelungen	 betroffen	 und	 müssen	 daher	 überall	 dort	
mitwirken	 können,	wo	 gesetzliche	 Änderungen	 vorgenommen	werden	 sollen,	 die	 Auswirkungen	
auf	 ihre	Möglichkeiten	zur	selbstbes>mmten	Lebensführung	haben.“	Nur	so	könne	den	Vorgaben	
der	Konven>on	durch	par>zipa>v	wirksame	Prozesse	entsprochen	werden.		



Für	 den	 Monitoringausschuss	 ist	 die	 Herstellung	 umfassender	 Barrierefreiheit	 ein	 besonders	
bedeutsames	Handlungsfeld.	Nicht	nur	der	hindernisfreie	Zugang	zur	physischen	Umwelt,	sondern	
auch	die	 niederschwellige	Gestaltung	 von	 Informa>onen	durch	 leicht	 verständliche	 Sprache	 sind	
wich>ge	 Säulen	 für	 ein	 selbstbes>mmtes	 Leben.	 Sailer	 sieht	 hier	 noch	 deutlichen	 Auiolbedarf,	
auch	auf	Landesebene.	

„Ini>a>ven	zur	gesellschaJlichen	Ents>gma>sierung	und	die	Herstellung	eines	bedarfsdeckenden	
Angebots	 sowohl	 im	 Bereich	 des	 betreuten	 Wohnens	 als	 auch	 bei	 mobilen	 Diensten	 sind	 für	
psychisch	beeinträch>gte	Personen	nach	wie	vor	die	dringlichsten	Forderungen	an	die	Poli>k“	hob	
Kurt	 Senekovic,	 Obmann	 der	 SelbstvertretungsplaUorm	 „Achterbahn“,	 hervor.	 Dazu	 seien	 die	
bereits	 begonnenen	 Arbeiten	 an	 einem	 dementsprechenden	 Bedarfs-	 und	 Entwicklungsplan	 in	
einem	 par>zipa>ven	 Prozess	 zu	 einem	 raschen	 Abschluss	 zu	 bringen.	 Hier	 sei	 auf	 die	
Notwendigkeit	 eines	 Not-	 und	 Krisendienstes	 ebenso	 einzugehen,	 wie	 auf	 das	 Erfordernis,	
individuell	 adäquate	Wohn-	 und	 Arbeitsmöglichkeiten	 zu	 schaffen,	 die	 eine	 sukzessive	 Inklusion	
von	Menschen	mit	psychischen	Beeinträch>gungen	ermöglichen,	hält	Senekovic	fest.		

Die	 Selbstvertretung	 fordert	 auch	die	Abschaffung	des	 so	 gennannten	Psychiatriezuschlages,	 der	
wesentlich	dazu	beiträgt,	dass	zahlreiche	noch	rela>v	 junge	Menschen	 in	Pflegeheimen	wohnen.	
Deshalb	 hält	 Senekovic	 auch	 den	 Ausbau	 des	 Angebotes	 für	 gemeindenahes,	 unterstütztes	 und	
eigenständiges	Wohnen	für	psychisch	beeinträch>gte	Personen	für	dringend	notwendig.	

Robert	 Konegger,	 Obmann	 von	 Selbstbes>mmt	 Leben	 Steiermark,	 erwartet	 die	 Fortsetzung	 des	
Landesak>onsplanes	 zur	 Umsetzung	 der	 UN-Behindertenrechtskonven>on	 auch	 in	 der	
kommenden	 Legislaturperiode.	 „Wir	 erwarten,	 dass	 auch	die	 künJige	 Landesregierung	 inhaltlich	
und	 zeitlich	 konkre>sierte	 Ziele	 zur	 Umsetzung	 der	 UN-Konven>on	 festlegt	 und	 die	
Selbstvertretung	dabei	miteinbezieht“,	hält	Konegger	fest.		

Ebenfalls	beizubehalten	und	zu	intensivieren	sei	die	„PartnerschaJ	Inklusion“.	Ein	Forum,	das	unter	
Beteiligung	aller	wesentlichen	Vertreter	von	Poli>k,	Verwaltung,	Dienstleistern	und	BeschäJigten	
auch	den	Selbstvertretern	die	Mitwirkung	an	der	Neugestaltung	der	Leistungen	für	Menschen	mit	
Behinderungen	 in	 der	 Steiermark	 sichert.	 „Es	 sollen	 unter	 anderem	 die	 Erweiterung	 des	
Persönlichen	 Assistenzmodells	 auf	 alle	 Menschen	 mit	 Behinderung	 und	 die	 finanzielle	 und	
gesetzliche	 Absicherung	 der	 Selbstvertretungsorganisa>onen	 klare	 Zielsetzungen	 darstellen“,	
erwartet	sich	Konegger	auch	weitere	SchriHe	zur	nachhal>gen	Verankerung	der	Mitbes>mmung	im	
Sinne	des	Grundsatzes:	„nothing	about	us	without	us“.	

Abschließend	 fordern	 alle	 vier	 Vertreter	 die	 künJigen	 Mitglieder	 der	 Steiermärkischen	
Landesregierung	 zu	 einem	 klaren	 Bekenntnis	 auf,	 die	 Umsetzung	 der	 Vorgaben	 der	 UN-
Behindertenrechtskonven>on	 intensiv	 voranzutreiben	 und	 die	 Aufgabe	 der	 Bewusstseinsbildung	
dafür	in	der	Bevölkerung	wesentlich	stärker	als	bisher	wahrzunehmen.		

Graz,	am	29.	November	2019	



Nähere	Informa>onen	zu	den	einzelnen	Organisa>onen	finden	Sie	auf	deren	Homepages:	
www.behindertenanwalt.steiermark.at	
www.monitoringausschuss.steiermark.at	
www.achterbahn.st	
www.sl-stmk.at	

Für	Rückfragen	steht	Ihnen	Siegfried	Suppan	unter	0676/86663573	zur	Verfügung	
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